
Benutzung von öffentlichem Grund /
Baustelleninstallation

Die längerfristige Benutzung von öffentlichem Grund ist bewilligungspflichtig.

Bewilligungspflichtig sind
Benützung von öffentlichen Grund zu Wirtschaftszwecken (Gastronomiebetriebe, Verkaufsgeschäfte)
Strassensperrungen für Veranstaltungen
Strassensperrungen aufgrund Bautätigkeiten
Benutzung von öffentlichen Parkflächen

Gesuch Benutzung öffentlicher Grund

Zuständige Abteilung
Hochbau/Tiefbau

https://www.arbon.ch/stadt/service-und-aktuelles/online-schalter.html/185/product/36
https://www.arbon.ch/stadt/politik-und-verwaltung/abteilungen-und-bereiche/bauumwelt/bauumwelt.html/123/unit/35

